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Am Samstag, den 3. Mai 2025 findet
von 10 bis 13 Uhr

vor dem Akzisenhof in Illerrieden
wieder unsere

Pflanzentauschbörse statt:

Gerne dürfen mitgebrachte Pflanzen gegen 
andere eingetauscht werden - oder Sie suchen 
sich gegen einen kleinen Obulus aus unserem 
Sortiment ihre Wunschpflanze(n) aus.

Es gibt außerdem eine  „Probier-bar“ mit 
kulinarischen Kleinigkeiten aus Kräutern und 
„Unkräutern“.
Pflanzenspenden können auch
vorab abgegeben bzw. abgeholt werden 
(Tel.: 07306-8531).

Bei Regen findet 
die Veranstaltung 
leider nicht statt.

 

des BUND–Ortsverbandes Illerrieden
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GEMEINDE AKTUELL

Aktivitäten in der Nacht zum 1. Mai
Der Mai steht vor der Tür. Bekanntlich finden in der Nacht zum 1. 
Mai jedes Jahr allerlei Aktivitäten statt. Wenn jedoch durch diese 
„Schabernacks“ z.B. Verkehrsgefährdungen herbeigeführt werden, 
Ortstafeln oder Mülleimer entwendet oder an Gebäuden und Gär-
ten Schäden verursacht werden, kann man wirklich nicht darüber 
schmunzeln. Also nichts gegen die „Maiennacht“! Aber bitte unbe-
dingt auf dem Teppich bleiben!

Das Bürgermeisteramt appelliert deshalb dringend an alle Jugend-
lichen und Kinder, aber auch an deren Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte, dass in der „Maiennacht“ keine Sachbeschädigungen 
etc. stattfinden. Denn keiner von uns möchte am 1. Mai eine „böse 
Überraschung“ erleben!

Halt- und Parkverbote & Straßensperrung wegen der 
Maibaumfeier
am Mittwoch, 30. April 2025
Das Parken im Bereich von Rathaus und Hirsch – am Straßenrand 
und in den Parkbuchten – ist am Mittwoch, 30.04.2025 ab 7 Uhr 
verboten.

Die Wochenauer Straße ist am Mittwoch, 30.04.2025 von der Kreu-
zung Welzlinweg bis zur Einmündung in die Vöhringer Straße / 
Dorndorfer Straße voll gesperrt:

Freitag, 02. Mai 2025: Rathaus geschlossen
Das Rathaus ist am Brückentag, Freitag, den 02.05.2025 geschlos-
sen.

Um Beachtung wird gebeten.

Fundamt
Gefunden wurde:

2 Schlüssel mit Anhänger
Tel. 9696-20

Marktstand Grötzinger�

Mittwochs
10 – 11:30 Uhr

Illerrieden, Ortsmitte,
Parkplatz vor dem 
Gasthaus Hirsch

Für Sie vor Ort:
Bauernhof Grötzinger

Burgrieden mit
Gemüse, Samen, Gemüsepflanzen,

Beet- und Balkonpflanzen

ABFALL-INFO

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis

Kontakt

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis
Karlstraße 31, 89073 Ulm

Kundencenter
Tel. 0731 / 185 – 33 33
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de
www.aw-adk.de

Aktuelles

www.aw-adk.de/news/

Infos zum Gelben Sack
Der Gelbe Sack für Verpackungen ist ein Entsorgungsangebot der 
Privatwirtschaft (Duale Systeme). Dieser Entsorgungsweg ist bun-
desweit einheitlich über das Verpackungsgesetz geregelt. Die 
regionalen Entsorgungsunternehmen werden direkt von den Dua-
len Systemen beauftragt und arbeiten in eigener Verantwortung.

Im Alb-Donau-Kreis ist das Entsorgungsunternehmen Veolia im 
Auftrag der Dualen Systeme für die Abfuhr der Gelben Säcke ver-
antwortlich.

Die Fa. Veolia mit ihrer Ulmer Niederlassung ist erreichbar unter 
Tel. 0800/0785600, E-Mail: de-ves-info-ulm@veolia.com.
WERTSTOFFHOF ILLERRIEDEN Max-Eyth-Straße

Öffnungszeiten:

Sommer-Öffnungszeiten
März bis Oktober
Mittwochs von 15 bis 17 Uhr
Samstags von 9 bis 14 Uhr

Winter-Öffnungszeiten
November bis Februar
Samstags von 9 bis 13 Uhr
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Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 
Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. 
Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der 
Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine 
Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste 
kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vor-
handenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die Person 
eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeinde-
bediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen aus-
zuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung ihren 
Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3.	 Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintra-
gungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
•	 mindestens 16 Jahre alt sind,
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
•	 seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

•	 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4.	 Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5.	 Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegeh-
ren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Nieder-
schrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6.	 Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des 
Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 

70 auf 38 vermeiden

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die 
Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der 
Direktmandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit 
reduziert, dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu 
Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien führen, denen der 
Einzug in den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des 
Landtags in hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag ver-
bleibt mit allenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner Soll-
größe von 120 Abgeordneten.

B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Illerrieden

Bekanntmachung über die Durchführung des
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ über das
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Auf-
blähung des Landtags durch
Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 
38 vermeiden“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag ver-
hindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgeset-
zes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil 
es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bür-
gern zulässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der 
Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des 
Volksbegehrens erstellt.

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.

1.	 Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 
beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. November 
2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder 
deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unter-
stützung des Volksbegehrens einzutragen.

Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte 
auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vornamen, das 
Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der 
Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich und handschrift-
lich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, 
dass vor der Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglich-
keit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begrün-
dung einzusehen.

Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder 
das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintra-
gungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spätes-
tens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der Gemeinde einzurei-
chen, in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei 
mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht.

2.	 Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

Die Eintragungsliste für die Gemeinde Illerrieden wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus Illerrieden, Wochen-
auer Straße 1, 89186 Illerrieden zu folgenden Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 
Uhr
Mittwoch von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten.
Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
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temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 
82 Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden 
Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses 
verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erhebli-
chen Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr 
Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem Zweitstimmener-
gebnis zustünden und somit diese Überhangmandate bei allen 
weiteren Parteien, denen der Einzug in den Landtag von Baden-
Württemberg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen wer-
den müssen, um den Wählerwillen nach dem Zweitstimmenergeb-
nis in der Sitzverteilung im Landtag von Baden-Württemberg 
adäquat zu repräsentieren.

C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlver-
halten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten 
für die administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entste-
hen keine weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehen-
den Kosten.

E . Kosten für Private
Keine.

Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2.	 In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ 

ersetzt.
3.	 Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag

von Baden-Württemberg
Nr.	 Name			   Gebiet
1	 Stuttgart I		  Vom Stadtkreis Stuttgart
					�     die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfin-

gen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stutt-
gart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stutt-
gart-West, Vaihingen

2	 Stuttgart II		 Vom Stadtkreis Stuttgart
					�     die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuer-

bach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, 
Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3	 Böblingen		  Vom Landkreis Böblingen
					�     die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, 

Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, 
Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhau-
sen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Mag-
stadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutes-
heim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, 
Weil im Schönbuch

4	 Esslingen		  Vom Landkreis Esslingen
					�     die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmanns-

weiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am 
Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neu-
hausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, 
Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, 
Wernau (Neckar)

5	 Nürtingen		  Vom Landkreis Böblingen
					     die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
					     Vom Landkreis Esslingen
					�     die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 

Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler,  
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckar-
tailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuf-
fen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, 
Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, 
Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6	 Göppingen		 Landkreis Göppingen
7	 Waiblingen	 Vom Rems-Murr-Kreis
					�     die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kai-

sersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, 
Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, 
Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, 
Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach

8	 Ludwigsburg	 Vom Landkreis Böblingen
					     die Gemeinde Weissach
					     Vom Landkreis Ludwigsburg
					�     die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, 

Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, 
Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, 
Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, 
Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der 
Enz

9	 Neckar-Zaber	 Vom Landkreis Heilbronn
					�     die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, 

Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am 
Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, 
Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, 
Zaberfeld

					     Vom Landkreis Ludwigsburg
					�     die Gemeinden Affalterbach, Benningen am 

Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bön-
nigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg 
am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Groß-
bottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am 
Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundels-
heim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sach-
senheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Wal-
heim

10	 Heilbronn		  Stadtkreis Heilbronn
					�     Vom Landkreis Heilbronn
					�     die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappe-

nau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppin-
gen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, 
Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, 
Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, 
Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, 
Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, 
Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, 
Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, 
Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11	 Schwäbisch Hall – Hohenlohe	 Hohenlohekreis
					�     Landkreis Schwäbisch Hall
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12	 Backnang – Schwäbisch Gmünd	 Vom Ostalbkreis
					�     die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbin-

gen an der Rems, Durlangen, Eschach, Göggin-
gen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggin-
gen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, 
Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, 
Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Wald-
stetten

					�     Vom Rems-Murr-Kreis
					�     die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 

Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, 
Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
Murr, Weissach im Tal

13	 Aalen – Heidenheim	 Landkreis Heidenheim
					�     Vom Ostalbkreis
					�     die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bop-

fingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, 
Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauch-
heim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, 
Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, 
Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14	 Karlsruhe-Stadt	 Stadtkreis Karlsruhe
15	 Karlsruhe-Land	 Vom Landkreis Karlsruhe
					�     die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggen-

stein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, 
Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, 
Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, 
Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stuten-
see, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingar-
ten (Baden), Zaisenhausen

16	 Rastatt			  Stadtkreis Baden-Baden
					�     Landkreis Rastatt
17	 Heidelberg	 Stadtkreis Heidelberg
					�     Vom Rhein-Neckar-Kreis
					�     die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckar-

hausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, 
Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, Laden-
burg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18	 Mannheim		 Stadtkreis Mannheim
19	 Odenwald – Tauber	 Main-Tauber-Kreis
					�     Neckar-Odenwald-Kreis
20	 Rhein-Neckar	 Vom Rhein-Neckar-Kreis
					�     die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Diel-

heim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gai-
berg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helm-
stadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, 
Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, 
Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauen-
berg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-
Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spech-
bach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21	 Bruchsal – Schwetzingen	 Vom Landkreis Karlsruhe
					�     die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, 

Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, 
Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philipps-
burg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel

					�     Vom Rhein-Neckar-Kreis
					�     die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, 

Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, 
Reilingen, Schwetzingen

22	 Pforzheim		  Stadtkreis Pforzheim
					�     Enzkreis
23	 Calw			   Landkreis Calw
					�     Landkreis Freudenstadt

24	 Freiburg		  Stadtkreis Freiburg im Breisgau
					�     Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
					�     die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Brei-

sach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eich-
stetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, 
Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaf-
fenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogts-
burg im Kaiserstuhl, Wittnau

25	 Lörrach – Müllheim	 Landkreis Lörrach
					�     Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
					�     die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Baden-

weiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Esch-
bach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müll-
heim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am 
Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26	 Emmendingen – Lahr	 Landkreis Emmendingen
					�     Vom Ortenaukreis
					�     die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Frie-

senheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kap-
pel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarz-
wald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, 
Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seel-
bach, Steinach

27	 Offenburg		  Vom Ortenaukreis
					�     die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peters-

tal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, 
Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, 
Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberhar-
mersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, 
Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarz-
wald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwal-
den, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28	 Rottweil – Tuttlingen	 Landkreis Rottweil
					�     Landkreis Tuttlingen
29	 Schwarzwald-Baar	 Schwarzwald-Baar-Kreis
					�     Vom Ortenaukreis
					�     die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 

Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach
30	 Konstanz		  Landkreis Konstanz
31	 Waldshut		  Landkreis Waldshut
					�     Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
					�     die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisen-

bach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarz-
wald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, 
Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, 
Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, 
Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32	 Reutlingen		 Landkreis Reutlingen
33	 Tübingen		  Landkreis Tübingen
					�     Vom Zollernalbkreis
					�     die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grossel-

fingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen
34	 Ulm			   Stadtkreis Ulm
					     Alb-Donau-Kreis
35	 Biberach		  Landkreis Biberach
					�     Vom Landkreis Ravensburg
					�     die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wur-

zach, Kißlegg
36	 Bodensee		  Bodenseekreis
					�     Vom Landkreis Sigmaringen
					�     die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmen-

see, Pfullendorf, Wald
37	 Ravensburg	 Vom Landkreis Ravensburg
					�     die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, 

Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, 
Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, 
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Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, 
Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggen-
hausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, 
Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravens-
burg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, 
Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38	 Zollernalb – Sigmaringen	Vom Landkreis Sigmaringen
					�     die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, 

Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, 
Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Lei-
bertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, 
Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Ver-
ingenstadt

					�     Vom Zollernalbkreis
					�     die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Daut-

mergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislin-
gen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, 
Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosen-
feld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den 
Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung: 
A.	 Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszu-
gleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählen-
den Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen 
Faktor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweit-
stimme bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheb-
lichen Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der 
Anzahl der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-
Württemberg minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und 
stellt gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die 
unveränderte und bewährte Bewahrung der Sollgröße von 120 
Abgeordneten sicher. Die Reduktion des Risikos einer Aufblähung 
gewährleistet damit, die entstehenden Kosten für die öffentlichen 
Haushalte in einem Rahmen zu halten, der nicht unkalkulierbar 
durch das Wahlverhalten der Bevölkerung nach oben getrieben 
werden kann. Zudem würde die Arbeitsfähigkeit des Parlaments 
unter einer zu hohen Anzahl an Abgeordneten vielfältig leiden, 
beispielhaft sei der hohe Aufwand für zusätzlich benötigte oder 
umzustrukturierende Räumlichkeiten – etwa des Plenarsaals – 
sowie die Erstausstattung zusätzlicher Mandatsträger mit den für 
die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln erwähnt. Die 
Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der erringbaren 
Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten Umstellung auf 
ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Faktor des Stim-
mensplittings als potenziellem Treiber der Parlamentsgröße ent-
gegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt die Arbeits-
fähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.

B.	 Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv 
mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele 

Direktmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergeb-
nis erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl 
der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem 
Zweitstimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen 
Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von 
dieser Partei gewonnenen Mandate nennt man Überhangmandate. 
Diese müssen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange bei 
den anderen Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft 
haben, aufgefüllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweit-
stimmenergebnis entspricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten 
verringert, führt das automatisch auch zu einer Verringerung des 
Risikos einer Vergrößerung des Parlaments. Dies ist das Ziel des 
Gesetzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt 
wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errech-
net die Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der Bevöl-
kerung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt 
sich daraus eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei 
einer Sollgröße des Landtags von 120. Legt man die Direktman-
datsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der 
Bevölkerung am 26. September 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 
120, was der Sollgröße entspricht. Die Änderung der Anzahl der 
Direktmandate auf 38 wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt 
der Wahlkreise durch die Übernahme der Struktur der 38 baden-
württembergischen Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für 
die je ein Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg 
gewählt wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wäh-
lenden Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.

Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblä-
hung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die 
Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion 
der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis ein 
Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des 
Landtagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom 
Landtag von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen 
haben die Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. 
Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 
Wahlkreismandaten."

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.

Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht not-
wendig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet 
werden, wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der 
Zuschnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erforder-
nissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen in 
der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.

Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die 
Parteien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten 
vorbereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfol-
gen.“

Illerrieden, den 25.04.2025
Gez. Jens Kaiser
Bürgermeister
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Hauptamt

Hauptamtsleiterin, Ordnungsamt, 
Personalamt
Frau Scharpf		  96 96 - 13

Bürgerbüro, Standesamt
Frau Brugger		  96 96 - 20

Bürgerbüro, Friedhofsverwaltung,
Gewerbeamt
Frau Layer			  96 96 - 16

Bürgerbüro
Frau Lamprecht	 96 96 - 14

Finanzverwaltung

Kämmerer (Amtsleiter)
Herr Scheich		  96 96 - 21

Kämmerei, Buchhaltung
Frau Partsch		  96 96 - 29

Gemeindekasse, Buchhaltung
Frau Pickl			   96 96 - 30

Steueramt, Gemeindekasse
Frau Hutter		  96 96 - 31

Bauen & Technik
Herr Emde			  96 96 – 32
k.emde@illerrieden.de

Öffnungszeiten
vormittags	 
Mo-Fr 8:30-12 Uhr
nachmittags 
Mi 15-18 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit

Telefonzentrale
vormittags	
Mo-Fr 8:30-12 Uhr
nachmittags	
Mo, Di, Do 14-16 Uhr
Mi 15-18 Uhr

Die telefonische Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter kann (je 
nach Beschäftigungsumfang) abweichen.

Notfall-Bereitschaftsdienst-Nummer

Für technische Notfälle bei Gemeindeeinrichtungen (z. B. Wasser
versorgung, Kanalisation) ist außerhalb der regulären Dienstzeit 
die Notfallnummer 0 73 06 / 96 96 - 77 aktiviert. 

Bitte wenden Sie sich während der üblichen Dienstzeiten an die 
zuständigen Stellen der Gemeindeverwaltung (Bürgermeisteramt).

LANDRATSAMT ALB-DONAU-KREIS

Haus des Landkreises
Schillerstraße 30
89077 Ulm

Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags

Am Montag, 28.04.2025, findet im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamts in Ulm eine

Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags

statt. Beginn ist um  14:30 Uhr.		

Tagesordnung

Öffentliche Beratung

1.	� Neugestaltung des Eingangsbereichs und Erdgeschosses in der 
Schillerstraße 30 (Gebäude A) - Zustimmung zur weiteren Vor-
gehensweise	

		
2.	� Bericht zur Kfz-Zulassung – Ursachen für Warteschlangen und 

lange Wartezeiten	
		
3.	� Fortführung des Digitalisierungszentrums Ulm | Alb-Donau | 

Biberach | Neu-Ulm	
		
4.	 Bekanntgaben	

Heiner Scheffold
Landrat

BEHÖRDEN

BÜRGERMEISTERAMT ILLERRIEDEN

Rathaus 
Wochenauer Straße 1
89186 Illerrieden

www.illerrieden.de

Rathaus-Wegweiser

Telefonzentrale	 0 73 06 / 96 96 -0
Elektronischer Briefkasten	 info@illerrieden.de
Telefax				   0 73 06 / 96 96 -50

Bürgermeister
Herr Kaiser		  96 96 - 10

Vorzimmer Bürgermeister,
Rentenversicherung,
vhs Volkshochschule
Frau Böckler		  96 96 - 11

Vorzimmer Bürgermeister,
Baurechtsverwaltung
Frau Beyermann	 96 96 – 11
k.beyermann@illerrieden.de

Vorzimmer Bürgermeister,
Standesamt
Frau Haibt			  96 96 – 12
t.haibt@illerrieden.de



10 FREITAG, 25. APRIL 2025/Nr. 17ILLERRIEDEN aktuell

www.alb-donau-kreis.de
Telefon (Zentrale)	(0731) 185-0

GRUNDBUCHAMT

Amtsgericht Ulm
- Grundbuchamt - 
Zeughausgasse 14
89073 Ulm

Telefon	 (0731) 189 - 3400
Telefax		 (0731) 189 - 3438
E-Mail:	Poststelle@GBAUlm.justiz.bwl.de

GUTACHTERAUSSCHUSS

Gemeinsamer Gutachterausschuss 
der Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
- Geschäftsstelle bei der Stadt Ehingen -
Lindenstraße 22-24, 
89574 Ehingen (Donau)

www.ehingen.de/gemeinsamer-gutachterausschuss
Telefon	 (07391) 503-130
E-Mail:	gutachterausschuss@ehingen.de

DRV DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG

DRV Regionalzentrum Ulm
Wichernstr. 10 (Bastei-Center)
89073 Ulm
www.drv-bw.de
Telefon	 (0731) 92041-0
Telefax		 (0731) 92041-190
E-Mail:		 regio.ul@drv-bw.de

NOTRUFE
Feuerwehr			   112
Rettungsdienst / Notarzt		  112
Krankentransport		  0731 / 1 92 22
Polizei Notruf			  110
Polizeiposten Dietenheim		  07347 / 95 88 07 - 0
Polizeirevier Ulm West		  0731 / 1 88 - 38 12

LAIEN-DEFIBRILLATOREN
Defis können Leben retten!

Standorte der öffentlich zugänglichen 
Laien-Defibrillatoren:

Bürgerhaus Dorndorf 
(am Haupteingang)
Erzabt-Brechter-Straße 15
Dorndorf, 89186 Illerrieden

Illertalhalle
(am Ostgiebel, nahe Haupteingang-Foyer und Unterführung)
Gartenstraße 60, 89186 Illerrieden

Bürgerhaus Wangen
(am Eingang bei der Feuerwehrhalle)
Lange Straße 21, Wangen
89186 Illerrieden

Was ist ein Defibrillator?
Ein Defibrillator wird in der Medizin bei akuten Herz-Kreislauf-
Stillständen verwendet. Bei plötzlichen Erkrankungen wie z.B. ei-
nem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Lungenembolie kommt 
es in vielen Fällen zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand, der zu einer 
lebensbedrohlichen Situation werden kann. 

Seit einigen Jahren gibt es Defibrillatoren, die für Laien hergestellt 
werden. Diese Geräte können von jedermann bedient werden und 
sind durch einen Sprachcomputer, der Anweisungen und Erklärun-
gen zur Bedienung gibt, gesteuert. Um Solche handelt es sich auch 
bei den im Gemeindegebiet angebrachten Geräten.

KLINIKEN

Alb-Donau-Klinikum
Standort Ehingen
Spitalstr. 29
89584 Ehingen
Tel. 07391 / 5 86 - 0
www.gesundheitszentrum-ehingen.de

Alb-Donau-Klinikum
Standort Blaubeuren
Ulmer Straße 26
89143 Blaubeuren
Tel. 07344 / 1 70 - 0
www.gesundheitszentrum-blaubeuren.de

Alb-Donau-Klinikum
Standort Langenau
Karlstraße 45
89129 Langenau
Tel. 07345 / 8 91 - 0
www.gesundheitszentrum-langenau.de

Universitätsklinikum Ulm
89070 Ulm
Tel. 0731 / 5 00 - 0
www.uniklinik-ulm.de

Bundeswehrkrankenhaus Ulm
Oberer Eselsberg 40
89081 Ulm
Tel. 0731 / 17 10 - 0
ulm.bwkrankenhaus.de

Donau-Klinik Neu-Ulm
Krankenhausstr. 11
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 / 8 04 - 0
www.donauklinik-neu-ulm.de

Stiftungsklinik Weißenhorn
Günzburger Str. 41
89264 Weißenhorn
Tel. 07309 / 8 70 - 0
www.stiftungsklinik-weissenhorn.de
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Außerhalb dieser Zeiten übernimmt die Universitätsklinik für Kin-
der und Jugendliche die Versorgung

Bereitschaftsdienst für den Arztsitz Dietenheim
Zentraler Anlaufpunkt für die Patienteninformation ist die 
Rettungsleitstelle Biberach: Tel. 07351 / 1 92 92 

Dort wird der Anrufer an die zentrale Bereitschaftsdienstpraxis in 
Biberach oder an den mobilen Dienst vermittelt. 

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst ist unter Tel. 116 117 erreichbar.

Zahnmedizin
Arztsitz Illerrieden
Murati Zahnmedizin
Vöhringer Str. 60, 89186 Illerrieden
Tel. 07306 / 9 26 58 - 0
www.murati.de

Aktuelle Sprechzeiten:
Mo / Mi 	 von 8:00 – 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Di 	 von 9:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr
Do	 von 8:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
Fr	 von 8:00 – 12:00 Uhr / nachmittags geschlossen

Zahnärztliche Notfalldienstansage: Tel. 0761 / 120 120 00

26./27. April 2025:	 Dr. med. dent. Helga Ruepp, Kolpingstr. 7, 89269 
Vöhringen,
Tel. 07306 / 64 12

01./02. Mai 2025:	 Dr. med. dent Romana Krapf, Kaiser-Karl-Str. 22, 
89264 Weißenhorn
Tel. 07309 / 65 00

In der Praxis erreichbar von 10 – 12 Uhr und 18 – 19 Uhr

APOTHEKEN

Sa., 26.04.2025:		  Ludwigs-Apotheke, Reichenberger Str. 15, 
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 / 82534
Rats-Apotheke Laupheim, Marktplatz 3, 88471 Laupheim
Tel.: 07392 - 21 10

So., 27.04.2025:	
potheke im Marktkauf, Berliner Str. 13, 89250 Senden
Tel.: 07307 / 952233

Do., 01.05.2025:	  
Iller-Apotheke, Hauptstr. 39, 89250 Senden

Tel.: 07307 / 5642
farma-plus Apotheke am Bahnhof, Gustav-Stresemann-Str. 1, 
89257 Illertissen
Tel.: 07303 / 43904

Weitere Informationen über Apotheken im Notdienst unter folgen-
den Rufnummern

Tel. 0800 / 0 02 28 33 (kostenfreie Nr. vom Festnetz)
Tel. 2 28 33 (von Mobilnetzen max. 69 ct./Min)

oder unter: https://www.lak-bw.de/service/patient/apotheken-
notdienst-2025/umkreissuche.html

ÄRZTE

Allgemeinmedizin
Arztsitz Illerrieden
Gemeinschaftspraxis Hausmann-Gackenheimer
Pfarrer-Braig-Str. 10, 89186 Illerrieden, Tel. 07306 / 57 57

Bereitschaftsdienst für den Arztsitz Illerrieden

Zentrale Rufnummer für den Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD):
Tel. 116 117

Patienten können auch ohne vorherige Anmeldung zu den

Öffnungszeiten	 Mo. – Fr. von 18 - 22 Uhr
		  Sa. / So. und an Feiertagen von 8 - 22 Uhr

direkt in die 		  Bereitschaftspraxis Ulm
		  am Bundeswehrkrankenhaus Ulm
		  Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm
kommen.

Zusätzlich zum Arzt in der Bereitschaftspraxis sind weitere Ärzte 
im Fahrdienst unterwegs. Sie besuchen die Patienten, die aus 
medizinischen Gründen nicht in die Bereitschaftspraxis kommen 
können.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei 
Notfällen, wie zum Beispiel Ohnmacht, Verdacht auf Herzinfarkt 
oder Schlaganfall, akuten Blutungen und Vergiftungen, alarmieren 
Sie bitte den Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112.

docdirekt: Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetzlich 
Versicherten 
Ob von zu Hause, bei der Arbeit oder auf Reisen – bei docdirekt be-
kommen Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr schnelle 
ärztliche Hilfe. Der Service ist über drei Wege erreichbar: Über die 
docdirekt-App, die Webseite docdirekt.de oder telefonisch unter der 
Rufnummer 116117. Nach Angabe der Personalien und Krankheits-
symptome kann in der Regel noch am gleichen Tag ein Online-Arzt-
termin vereinbart werden. Der Tele-Arzt oder die  
Tele-Ärztin meldet sich zum vereinbarten Zeitpunkt und behandelt 
direkt über Videotelefonie. 

docdirekt ist für gesetzlich Krankenversicherte kostenfrei.  
Die Beratung erfolgt ausschließlich durch erfahrene niedergelassene 
Haus- und Kinderärzt*innen. Organisiert wird dieser Service von der 
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).  
Weitere Informationen zur Online-Sprechstunde finden Sie auf der 
Webseite www.docdirekt.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche:
Die Kinder-Bereitschaftspraxis ist für die Gebiete Stadt Ulm, den  
Alb-Donau-Kreis, sowie für Neu-Ulm, Nersingen, Senden und  
Vöhringen zuständig.
Kinderärztliche Notrufnummer: Tel. 116 117

Zentrale Bereitschaftspraxis für Kinder- und Jugendliche
an der Universitätsklinik, Eythstraße 24, 89075 Ulm
Öffnungszeiten: 	 Montag bis Freitag: 19 – 22 Uhr
					     Sa. / So. und an Feiertagen: 9 – 21 Uhr

Zu diesen Zeiten können Eltern mit ihren Kindern auch ohne Vor-
anmeldung in die Praxis kommen.
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SOZIALE DIENSTE

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm
Kontaktzeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch
Sabine Böckeler, Telefonnr. 0731 185-4501
sabine.boeckeler@alb-donau-kreis.de

Psychologische Beratungsstelle 

Unterstützungszentrum Dietenheim – Beratung und Unterstüt-
zung für Menschen mit seelischen Belastungen /Psychischer 
Erkrankung

Kontakt:  Matthias Geiger, Königstraße 65, Dietenheim
Telefon: 07347 9588 100, Mobil: 0151 1500 2261
Email: matthias.geiger@bruderhausdiakonie.de. 

Wir sind i.d.R. erreichbar Mo-Fr 8:30-16:00 Uhr, sollten wir  
unterwegs sein, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem An-
rufbeantworter, dann rufen wir zurück. 

Psychologische Beratungsstelle für Eltern
trennungen, Erziehungsfragen, Familien-
konflikte und Gewalt gegen Kinder

Sprechstunden in Dietenheim, Königstraße 65,
Anmeldung erforderlich: Tel. 0731 / 2 80 42 

Deutscher Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e.V.
Olgastr. 125, 89073 Ulm
E-Mail: info@kinderschutzbund-ulm.de

Weitere wichtige Telefonnummern 
bei Problemen und Konflikten 

Telefonseelsorge		  0800 111 0 111 
			   oder 08000 111 0222
24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle – für Probleme und Krisen 
in allen Lebenslagen. Anonym und kostenfrei.

„Nummer gegen Kummer“		  116 111
Für Kinder und Jugendliche. Kostenfrei. 
Montags – Samstags 14- 20 Uhr
Elterntelefon			   0800 111 0550
Kostenfreie Beratung für Mütter und Väter.
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“	 08000 116 016
Mitarbeiterinnen beraten in 18 Sprachen zu allen Formen von Ge-
walt gegen Frauen.

Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“	 0800 22 55 530
Hilfetelefon „Schwangere in Not“	 0800 40 40 020
Pflegetelefon			   030 20 179 131
Für pflegende Angehörige. Konkrete Hilfestellung für 
individuelle Situationen. 

Die Nummern sind kostenlos und die Beratung erfolgt auf Wunsch 
anonym!

Weitere Infos auf der Seite des Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugendliche unter www.bmfsfj.de

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle 
Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und ihre 
Angehörigen im Alb-Donau-Kreis

Sternplatz 5, 89584 Ehingen
Telefon 07391 779 2408
Sprechzeiten:		  nur nach telefonischer Terminvereinbarung
E-Mail:				   team@ibb.alb-donau-kreis.de
Homepage:		  www.ibb.alb-donau-kreis.de

Sozialstation Iller-Weihung 

Kath. Sozialstation „Iller-Weihung“
Dorndorfer Straße 1, 89186 Illerrieden

Tel. 07306 / 96 00 -0 
Fax: 07306 / 960020
E-Mail:	info@sozialstation-iller-weihung.de
www.sozialstation-iller-weihung.de

Kranken- und Altenpflege, Familienpflege, Hauswirtschaftliche 
Versorgung, Organisierte Nachbarschaftshilfe, Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst, Essen auf Rädern, Hospizarbeit, Tagespflege

Dienststunden der Geschäfts- und Einsatzstelle.
Montag - Donnerstag	 8:30 - 16:30 Uhr
Freitag 		  8:30 - 15:00 Uhr

Ambulante Hospizgruppe Iller-Weihung
Schulstr. 21, 89165 Regglisweiler

Öffentliche Sprechzeiten (in Regglisweiler):
Montag und Mittwoch jeweils von 9-12 Uhr oder nach
telefonischer Vereinbarung.
Für eine telefonische Beratung und Trauerbegleitung erreichen
Sie unsere Einsatzleitung montags bis freitags von 9-17 Uhr
unter Tel. 0174-2006689

Das Trauercafé ist geöffnet jeden 2. Freitag im Monat
von 15-17 Uhr in den Räumen der Ladenkirche Oberkirchberg,
Ulmer Straße 3, in 89171 Oberkirchberg.

Eine Anmeldung ist nicht unbedingt nötig.
Sie dürfen sich jedoch gerne vorab bei uns melden.

www.hospizgruppe-iw.de

Sozialstation Iller-Weihung

LETZTE HILFE KURS
Einander beistehen am Ende des Lebens
Das Sterben eines nahestehenden Menschen macht uns als Mit-
menschen oft hilflos. Früher selbstverständliches Wissen zur Ster-
bebegleitung ist schleichend verloren gegangen und damit auch 
das Zutrauen, als Mensch und als Gesellschaft Sterbenden bei-
stehen zu können.
Sterbebegleitung ist auch in Familie und Nachbarschaft möglich 
und nötig: Denn die meisten Menschen möchten zuhause sterben, 
begleitet von vertrauten Menschen.
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Weitere Infos auch im Internet unter:
www.illerrieden.de > Bildung und Betreuung > Bücherei

Volkshochschule 
Illerrieden

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
(Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre E-Mailadresse 
an.)

25SIR140
Kartoffelhits für Kids (8 - 12 Jahre)
Ulrike Andrea Bahmer
Hast du Lust, die Kartoffel mal ganz neu zu entdecken?
In unserem Workshop für Kinder von 8 bis 12 Jahren zeigen wir dir, 
wie aus der tollen Knolle mehr als nur Pommes entstehen!
Gemeinsam zaubern wir fantasievolle und leckere Gerichte, die 
nicht nur super schmecken, sondern auch richtig Spaß machen.
Sei dabei, wenn wir die Kartoffel feiern – sie ist nämlich viel cooler, 
als du denkst!

In Kooperation mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Kurs
Schule Illerrieden, Schulküche (Nebeneingang Süd)
Gartenstraße 58, 89186 Illerrieden
1 Termin
Freitag, 25.07.2025, 15:00 - 17:30 Uhr
5,00 €
Ermäßigung möglich!
Bitte mitbringen:
Materialgeld in Höhe von 8,00 € wird vor Ort abgerechnet
Schürze, Dose für Reste, Getränk, Trockentuch

Bitte beachten Sie auch unsere Online-Angebote!

Aus den Nachbargemeinden
25SDI121
Fit am PC: Office leicht gemacht für Seniorinnen und Senioren
Dr. Arne Eiermann
In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen von Microsoft Office 
(Word und Excel) auf eine leicht verständliche und praxisnahe 
Weise kennen.
Was erwartet Sie?
Einführung in Microsoft Word: Briefe schreiben und formatieren
Grundkenntnisse in Excel: Tabellen erstellen und berechnen
Viele Tipps und Tricks für den Alltag am Computer
Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich – nur Neugier 
und Freude am Lernen!
Entdecken Sie, wie viel Spaß der Umgang mit Office machen kann 
und erweitern Sie Ihre Computerkenntnisse in Ihrem eigenen 
Tempo.

Kurs
Brandenburgschule Regglisweiler, EDV-Raum EG
Schulstraße 7, 89165 Dietenheim/Regglisweiler

Im Letzte Hilfe Kurs vermitteln wir Basiswissen zu den Themen 
Sterben, Tod und Trauer und möchten ermutigen, sich den Men-
schen am Ende des Lebens und im Sterben zu zuwenden.

Unser Kurs besteht ausfolgenden Modulen:
Modul 1	 Sterben gehört zum Leben
Modul 2	 Vorsorgen und entscheiden
Modul 3	 Leiden lindern
Modul 4	 Abschied nehmen vom Leben
Kursdauer	(4 Module) 9 bis 13 Uhr mit Pause (Kaffee und Brezeln)
Kurstermin	 Samstag den 03.05.2025
Kursleitung	  Team „Letzte Hilfe Kurs“ der Hospizgruppe Iller-
Weihung

Ort	Kloster Brandenburg, Am Schlossberg 3, 89165 Regglisweiler
Kosten	25 €
Verbindliche Anmeldung unter Tel. 07347-955-0 Kloster Branden-
burg

Gemeinsam Gutes bewirken:
Einladung zum Informationsabend über das ehrenamtliche 
Engagement in der Hospizarbeit
Wir laden Sie herzlich ein zu einem Informationsabend rund um 
das Ehrenamt im ambulanten Hospizdienst der Hospizgruppe 
Iller-Weihung. Sie erhalten die Möglichkeit, mehr über die wert-
volle Tätigkeit in der Hospizarbeit zu erfahren, und wie Sie sich 
persönlich einbringen können, um Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase und deren Angehörige zu unterstützen.
Datum:	Dienstag, 20. Mai 2025
Uhrzeit:	 19:30 Uhr
Ort:	 	 St. Ida-Haus, St.-Ida-Straße 1, 89171 Illerkirchberg
Oder
Datum:		 Donnerstag, 22. Mai 2025
Uhrzeit:	 19:30 Uhr
Ort:		  Don Bosco Heim, Don-Bosco-Weg 2, 89165 Dietenheim
Da wir im September einen Qualifikationskurs zur ehrenamtlichen 
Hospizbegleitung anbieten, wollen wir das Konzept vorstellen, die 
Aufgabenbereiche und Herausforderungen erläutern, Sie ermun-
tern am Kurs teilzunehmen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fra-
gen zu stellen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen zu 
diesem wichtigen Thema.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Hildegard Flüs
0174 2006689
h.flues@sozialstation-iller-weihung.de.

Hospizgruppe Iller-Weihung
Schulstraße 21
89165 Regglisweiler

BILDUNG UND BETREUUNG

Gemeindebücherei

Gemeindebücherei Illerrieden
im Haus "Alte Schule"
Schulgasse 1
89186 Illerrieden
Tel.  0 73 06 / 21 20

E-Mail: gemeindebuecherei-illerrieden@web.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag 15 - 17 Uhr
Mittwoch 17 - 19 Uhr
- auch in allen Schulferien
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3 Termine
mittwochs, ab 07.05.2025, 17:00 - 18:30 Uhr
47,00 €
Ermäßigung möglich!

Zweckverband 
„Musikschule Iller-Weihung“

 

Veranstaltungshinweise
Info-Schülervorspiel - Streichinstrumente
mit Schülerinnen und Schülern aus der Violin-Klasse von Rita 
Nakad und der Violoncello-Klasse von Gabriel Gonçalves. Im 
Anschluss an die Darbietungen besteht die Möglichkeit zur Bera-
tung und zum Ausprobieren.
Samstag, 17. Mai 2025, 10.30 Uhr in Oberkirchberg, Bürgersaal

Musikschule kompakt - Wochenende 
Ensemble- und Preisträgerkonzert mit Verleihung des Musikschul-
preises
Freitag, 23. Mai 2025, 19.00 Uhr in Illerrieden, Aula der Grundschule 
- geänderter Veranstaltungsort -

Infotag der Musikschule Iller-Weihung
mit Aufführungen der Musikwerkstatt, Instrumentenvorstellung 
und Beratung am Samstag, 24. Mai 2025
von 14.30 - 17.30 Uhr in der Grundschule Illerrieden

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Eine vollständige Übersicht über unsere Veranstaltungen sowie 
der Ferienplan für das Schuljahr 2024/2025 ist auf der Homepage 
unter www.musikschule-iller-weihung.de zu finden.

Anmeldungen für das Schuljahr 2025/2026
Nähere Informationen zu unseren Angeboten einschließlich des 
neuen Kursangebotes 2025/2026 im Bereich Musikalische Früher-
ziehung sind demnächst auf unserer neuen Homepage unter den 
Rubriken Elementarbereich und Fachbereiche zu finden. Neuan-
meldungen für das  Instrumentalfächerangebot der Musikschule 
zum neuen Schuljahr mit Beginn September 2025 sind ab sofort 
möglich. 

Zweckverband	 				    Geschäftszeiten:
»Musikschule Iller-Weihung«	 Mo. - Fr.  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Schloßstraße 4					     Do.        16.00 Uhr - 18.00 Uhr
89171 Illerkirchberg
Tel. 07346-923030 				 
Fax 07346-9230329
Verbandsvorsitzender:				    �
BM Daniel Roth						      	
Musikschulleiter: 
Michael Eberhardt M.A.				  
Stellvertretung: Beate Frey
Büroleitung: Heike Maunz
E-mail: musikschule@iller-weihung.de
www.musikschule-iller-weihung.de

An der Musikschule Iller-Weihung sind bis einschließlich Freitag, 
den 25.04.2025 Osterferien.
Während der Osterferien ist die Geschäftsstelle nicht besetzt. Ab 
Montag, den 28. April 2025 ist das Büro wieder zu den üblichen 
Zeiten erreichbar.

KINDER- UND JUGENDARBEIT

Spieleflitzer

DER SPIELEFLITZER ist Freitags unterwegs! 

Im Monat Mai fährt er nach Dorndorf zum Spielplatz am Bürger-
haus.	 Von 15.00 bis18.00 Uhr erwarten Euch unterschiedlichsten 
Spielmöglichkeiten zum Rennen, Werfen, Fangen, Hüpfen, Balan-
cieren... Gerne dürft Ihr auch einen Ausflug nach Dorndorf machen, 
solltet Ihjr in Wangen oder Illerrieden direkt wohnen.

Wann: Freitags 15.00 bis 18.00 Uhr
Wo:  Dorndorf, Spielplatz Bürgerhaus
Für wen: alle Kinder

KIDSTREFF - Mai 2025

Wann: Donnerstags 14.00 bis 17.00 Uhr
Wo: im Haus "Alte Schule" OG,
Für wen: alle Kinder ab 6 Jahren

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein guter Pendant
•	 zu eigener Freizeitgestaltung
•	 und dem Bedürfnis nach Selbständig sein
•	 und hierbei gleichzeitige der Möglichkeit Ansprechpartner für 

die verschiedensten Bedürfnislagen zu haben
•	 und Unterstützung im Bereich sozialem Lernen zu erhalten
und genau diese Möglichkeit auf neutralem Boden möchten wir 
den Kindern eröffnen.
Deshalb freuen wir uns auf viele aktive Kinder, die Lust haben hier 
in den Räumen des charmanten Hauses „Alte Schule“ ihre Freizeit 
gemeinsam zu verbringen. Neue Freundschaften zu knüpfen, alte 
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2.Mädels- Tanzparty am Mittwoch, den 28.5.25: 
Von 18.00 bis 20.30 Uhr plus rocken wir das Haus „Alte Schule“. 
Ganz unter Mädels können wir wieder jede Menge toller Tanzstile 
ausprobieren und uns bei lustigen Tanzspielen mit guter Musik 
amüsieren. Ab 19.30 Uhr dürfen auch wieder die Mamas, Tanten, 
Omas... eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Gerne wieder das Buf-
fet mit etwas Stärkungsspenden füllen. Anmeldung wie gehabt 
unter der untenstehenden Nummer.

Foto: W. Stappen-Brioul 

TEENIETREFF im Jugendraum Wangen 

Wann: Donnerstags 18.00- 21.00 Uhr
Wo: im Jugendraum, Bürgerhaus Wangen, Lange Str.21
Für wen: alle Teenager ab 11 Jahren

Wir freuen uns über alle Teenager die Lust und Zeit haben zum 
offenen Treff in den Jugendraum Wangen zu kommen. Der Jugend-
raum befindet sich im Bürgerhaus Wangen, Eingang ist an der Seite 
bei der Feuerwehrausfahrt, dann Treppe runter und den Gang ent-
lang...und Schildern und  Musik folgen.
Schnapp Dir einfach Deine Freunde und kommt auf ein paar Snacks 
und einem Getränk vorbei.
Wir bauen einen neuen betreuten Teenietreff auf und freuen uns 
über alle, die einen coolen eigenen Treffpunkt haben möchten. 
Auch in der Gestaltung werden wir aufrüsten und sind offen für 
Eure Ideen und Inspirationen. Für den Beginn begnügen wir uns 
mit Snacks und Getränken, lustigen Gesellschaftsspielen und net-
ten Gesprächen. Alsbald folgt der Einzug eines Kickers.

Wir freuen uns auf Euch Besuch!
Laura Ludwig und Wencke-Marit Stappen-Brioul

Kindergartenfreunde wieder zu treffen, Bauen und Gestalten, Bas-
teln und spielen...
Ihr füllt den Raum mit Leben!

Es warten Dominosteine, Airhockey, Tischkicker, Gummitwist, Twis-
ter, Legos, ein Basteltisch, Eishockeyspiel in klein, Kleiner Tisch-
billiard und jede Menge lustiger Gesellschaftsspiele auf Euch!

Und daneben gibt’s immer etwas Programm:

1.5.: beginnend leider mit einem Feiertag. Kein Kids- und kein Tee-
nietreff!

8.5.: Jungsaktion „BOYS IN THE WOOD“ 14 bis 17 Uhr, per Anmel-
dung für alle Jungen von 6 bis 12 Jahren, kein normaler Kidstreff

15.5.: Papp- Blumentöpfchen gestalten und Blumen falten lernen

22.5.: Wir gehen unter die Künstler: wir malen!

29.5.: nochmal Feiertag, kein Kids- und kein Teenietreff

Und die letzten 30-45 Minuten, nachdem wir alles weggeräumt 
haben, werden wir für Bewegungsspiele im Raum nutzen.

Bringt doch einfach Eure Turnschuhe mit und zieht diese im Raum 
an.

Und zum Treff dürft Ihr wieder folgendes Mitbringen:
•	 weltbeste Laune (aber wir fangen gerne auch mal „Muffel-

laune“ auf )
•	 etwas zum Trinken 
•	 bei Bröselschuhen einfach irgendwelche Sneaker mitbringen. 

Sind die Schuhe bröselfrei dann einfach anlassen. Auf jeden 
Fall bleiben wir „beschuht“.

1. BOYS IN THE WOOD- Jungsaktion – am Donnerstag 8.5.25

Lasst uns für tolle Abenteuer, Spiele und viel Action in den Wald 
starten. Von Geländespielen, kreativen Bauaufgaben über Wild-
schweinsuche... ist einiges in den 3 Stunden geboten. Meldet Euch 
einfach unter unten stehender Nummer an.

Foto: W. Stappen-Brioul 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Kirchengemeinde
„Zum Heiligen Kreuz“ Illerrieden

Gottesdienstzeiten vom 25.04. – 04.05.2025
Freitag, 25.04.
10.00 Uhr	 Probe für die Erstkommunion
17.00 Uhr	 Rosenkranz

Samstag, 26.04.
Diasporaopfer der Erstkommunionkinder
10.15 Uhr	 Feier der Erstkommunion
17.00 Uhr	 Rosenkranz

Sonntag, 27.04. – 2. Sonntag der Osterzeit
Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit (Weißer Sonntag)
13.00 Uhr	 Taufe von Luis Krebs,
Mona und Mara Enderle
17.00 Uhr	 Rosenkranz

Montag, 28.04.
09.00 Uhr	 Dankmesse der Erstkommunionkinder
kein „Mütter beten“
17.00 Uhr	 Rosenkranz

Dienstag, 29.04.
17.00 Uhr	 Rosenkranz
19.30 Uhr	 Gebetskreis im Pfarrhaus

Mittwoch, 30.04.
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Wangen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Wangen

Donnerstag, 01.05. - Maifeiertag
18.30 Uhr	 Maiandacht der Seelsorgeeinheit an der Bildeiche
zwischen Illerrieden u. Beuren
(18.00 Uhr Treffen an der Heilig-Kreuz-Kirche,
um Fahrgemeinschaften zu bilden)

Freitag, 02.05.
Ab 09.00 Uhr Krankenkommunion
17.00 Uhr  Rosenkranz

Samstag, 03.05.
Kollekte für den Maialtar
18.00 Uhr	 Rosenkranz
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier
(Anna u. Karl Jeger, Max Burkhart u. verst. Angeh.;
Karl Schmidt u. verst. Angeh. der Fam. Epple,
Hoch und Schmidt; Theresia Wildgruber;
verst. Angeh. der Fam. Ullrich u. Königsberger)

Sonntag, 04.05. – 3. Sonntag der Osterzeit
17.00 Uhr	 Rosenkranz in Illerrieden
18.00 Uhr	 Maiandacht in Wangen

Ministrantendienst
Samstag, 26.04. – Erstkommunion
10.15 Uhr	 Simon Küber, Vinzenz Tyrychter, Jakob Tyrychter,
Lara Hofmann, Julian Schnitzler, Lukas Schnitzler

Sonntag, 27.04. – Taufe
13.00 Uhr	 Simon Küber, Jakob Schwarzenbach

Die Einteilung für Mai folgt.

Bitte kommt 15 Minuten vor Beginn der Gottesdienste in die 
Sakristei, damit ihr euch umziehen und vorbereiten könnt.

Katholische Kirchengemeinde
„Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“
Dorndorf

Gottesdienstzeiten vom 27.04. – 04.05.2025 
Sonntag, 27.04. – 2. Sonntag der Osterzeit
Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit (Weißer Sonntag)
08.45 Uhr	 Wortgottesfeier
(Anton Metzger u. verst. Angeh. der Fam. Müller)
18.00 Uhr	 Rosenkranz

Montag, 28.04.
19.30 Uhr	 Gemeindeversammlung im Bürgerhaus

Dienstag, 29.04.
18.00 Uhr	 Rosenkranz

Sonntag, 04.05. – 3. Sonntag der Osterzeit
Kollekte für den Maialtar
08.45 Uhr	 Eucharistiefeier
(Gerhard Volz)
18.30 Uhr	 Maiandacht

Gemeindeversammlung der Kirchengemeinde „Zur Hei-
ligsten Dreifaltigkeit“ Dorndorf
Am 28. April 2025 findet um 19:30 Uhr im Bürgerhaus in Dorndorf 
eine außerordentliche Gemeindeversammlung statt.
Aufgrund der nicht zustande gekommenen KGR-Wahl möchte die 
Kirchengemeinde durch diese von der Wahlordnung vorgesehene 
Veranstaltung, einen weiteren Schritt zur zukünftigen Gestaltung 
der „Kirche vor Ort“ gehen.
Wir laden Sie hierzu herzlich ein! Nur, wenn Sie sich als Gemeinde-
mitglied einbringen, können wir eine eigenständige und lebendige 
Kirchengemeinde bleiben. Darum bitten wir Sie, kommen Sie zur 
Gemeindeversammlung am 28. April ins Bürgerhaus.
Es grüßt Sie
Ihr Pfarrer Markus Schönfeld

Blumenspenden für den Maialtar
Als Gott die Blumen erschuf, hatte er einen besonders guten Tag. 
Nicht nur das die Bienen daraus ihre Nahrung beziehen, bei ihrem 
Anblick kommt Freude in die Herzen der Menschen. Man könnte 
die bunt blühenden Blumen auch Nahrung für die menschliche 
Seele nennen.
Blumen erfreuen uns im Haus und im Garten und auch in der Kir-
che dürfen sie nicht fehlen. Besonders im schönen Monat Mai 
erblüht es zu Füssen der Gottesmutter Maria, wenn mit viel Mühe 
und Liebe der Maialtar aufgebaut ist.
Am Sonntag, den 4. Mai 2025 bitten wir Sie bei der Kollekte um 
eine großzügige Spende für den Blumenschmuck in unserer Kir-
che. Sie können Ihre Spende auch auf das Konto der Kath. Kirchen-
pflege Dorndorf IBAN: DE 71 6305 0000 0004 8003 85 überweisen 
oder direkt bei Frau Martina Lambacher abgeben (in einem Brief-
umschlag in den Briefkasten, Steinberger Str. 12).
Ein herzliches Dankeschön im Voraus!
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Erstkommunion am Samstag, 26. April 2025
Unter dem Motto „Ich bin ein Ton in Gottes Melodie“ 
feiern wir am Samstag, 26.04.2025 um 10.15 Uhr Erst-
kommunion.

Folgende Kinder gehen mit zur Erstkommunion:
Feline Beck, Anna Bronner, Matteo Haas, Liuna Hermes, Alexander 
Hutter, Lisa Kutscher, Eric Matern, Romy Nothelfer, Noel Pieken-
brink, Julia Reuter, Leni Ströbele, Lina Trips und Niklas Weber.

Die Kirchengemeinde nimmt die Kinder in die volle eucharistische 
Gemeinschaft der Kirche auf. Es wäre schön, wenn viele Gemeinde-
mitglieder mitfeiern und die Kommunionkinder an ihrem Ehrentag 
begleiten würden.
Auch laden wir Sie herzlich zur Dankmesse der Erstkommunion-
kinder am Montag, 28.04.2025 um 9.00 Uhr ein.
Unseren Erstkommunikanten gratulieren wir zu ihrem Festtag und 
wünschen ihnen eine tiefe Begegnung mit Christus im Sakrament 
der Eucharistie und einen gesegneten Festtag.

Proben für die Erstkommunion:
Donnerstag, 24.04.2025  um 15.00 Uhr (bitte die Erstkommunion-
kerze mitbringen)
Freitag, 25.04.2025	um 10.00 Uhr

Maiandacht der Seelsorgeeinheit am Bildstöckle
Am 1. Mai findet in Illerrieden die erste Maiandacht der Seelsor-
geeinheit um 18.30 Uhr am Bildstöckle beim Parkplatz gegenüber 
der Waldkapelle Richtung Beuren statt.
Treffpunkt ist um 18.00 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche, dann bil-
den wir Fahrgemeinschaften zum Bildstöckle, da dort nur wenige 
Parkplätze vorhanden sind.
Bitte bringen Sie ein Gotteslob mit.
Wir freuen uns über viele Mitbeter!

Maiandachten
Im Monat Mai finden unsere Maiandachten wie folgt statt:
in Dorndorf:
am 04.05., 11.05., 18.05. und 25.05.2025 jeweils um 18.30 Uhr
in Illerrieden:
am 01.05.2025 um 18.30 am Bildstöckle – siehe Text oben
am 18.05. und 25.05.2025 um 18.00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche
in Wangen: 
am 04.05., 11.05. und 25.05.2025 jeweils um 18.00 Uhr
und am 31.05.2025 um 18.30 Uhr

Kollekten für den Blumenschmuck
Bei den Gottesdiensten am 03.05. in Illerrieden, am 04.05. in Dorn-
dorf und am 14.05. in Wangen bitten wir um Ihre Spende für den 
Blumenschmuck in unseren Kirchen – ganz besonders für den Mai-
Altar.

Krankenkommunion
Am Freitag, den 02.05.2025 wird den Kranken und Gehbehinderten 
ab ca. 09.00 Uhr wieder die Heilige Kommunion gebracht.
Möchten Sie auch gerne die Krankenkommunion zuhause erhal-
ten? Dann melden Sie sich doch bitte im Pfarrbüro (07306) 3400256.

Gemeinsame Mitteilungen der Pfarreien
“Zum Heiligen Kreuz” Illerrieden und

“Zur Heiligsten Dreifaltigkeit” Dorndorf

Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Pfarrer Markus Schönfeld
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. (01525) 921 97-60
(auch bei Wunsch zur Krankensalbung)
E-Mail: markus.schoenfeld@drs.de
Gemeindereferentin Michaela Heger
Tel. (07347) 920980 oder (01525) 921 97-58
E-Mail: michaela.heger@drs.de

Pfarrbüro Illerrieden
Pfarrer-Braig-Str. 4, 89186 Illerrieden
Tel. (07306) 3400-256 / Fax (07306) 3400-459
Home: https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de
E-Mail: hlkreuz.illerrieden@drs.de
Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch:		  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag:				    15.00 - 17.00 Uhr

Pfarrbüro Dietenheim
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. (07347) 7430 / Fax (07347) 921022
E-Mail: StMartinus.Dietenheim@drs.de
Öffnungszeiten: 
Montag - Donnerstag:		 09.00 - 11.00 Uhr
Montag u. Mittwoch:			   15.00 - 16.30 Uhr
Für seelsorgerische Notfälle ist auf unseren Anrufbeantwortern 
immer eine Handynummer hinterlegt.

Bankverbindung der Kirchengemeinden 
für Spenden oder Kollekten:
Kath. Kirchenpflege Illerrieden
DE64 6305 0000 0002 7040 50 - Sparkasse
DE55 6309 1010 0243 8000 02 - Donau-Iller Bank eG
Kath. Kirchenpflege Dorndorf
DE71 6305 0000 0004 8003 85
Spendenkonten:
Spenden Pfarrer Ignatius:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden
DE93 6305 0000 0021 3017 26
Spenden Projekt Pfarrer Antony Indien:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden
DE61 6305 0000 0021 2629 20
Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie 
bitte Ihre Adresse an.

OSTERN - DANKE 
Foto: SE Dietenheim-Illerrieden 
Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Mitfeiernden des 
Palmsonntags, der Karwoche und der Osterfeiertage. Wir 
danken allen Kindern und Eltern für die schönen Palmen, 
allen, die mit viel Probeaufwand musikalisch zur Ver-
schönerung unserer Gottesdienste beigetragen haben, 
allen Lektoren und den fleißigen Ministranten, den Mes-
nerinnen und allen, die in irgendeiner Weise dazu beige-
tragen haben, dass wir den Palmsonntag, die Karwoche 
und Ostern so schön feiern konnten: DANKE!
Für die wunderschönen Kerzen, die Frau Stefanie Held 
wieder für unsere ganze Seelsorgeeinheit entworfen und 
gestaltet hat, sagen wir ein besonderes Dankeschön!

Wenn es professionell, qualitativ 
hochwertig und preiswert sein darf, 
sind Sie bei uns richtig!
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Foto: Hospizgruppe Iller-Weihung 

Dorfzwerge Wangen

Foto: Bild von Jozef Mikulcik auf Pixabay 

Die Dorfzwerge Wangen treffen sich immer:
mittwochs von 09.30 bis 11.00 Uhr im Bürgerhaus in Wangen

Bist du zwischen 0 und 3 Jahre alt, dann komm doch mit Mama, 
Papa, Oma, Opa ... vorbei! Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Mehr Informationen bei Sina Zimmer
Tel. (0174) 150 42 36

ZUM SCHMUNZELN
Religionsunterricht in der Grundschule. Die Geschichte von der 
Kreuzigung und dem Tod Jesu ist das Thema. Die Kinder sind 
betroffen. Aber Veronika flüstert Elena zu: „Du musst nicht traurig 
sein, Jesus steht wieder auf. Das habe ich gestern schon im Fernse-
hen gesehen.“

AUS DER SEELSORGEEINHEIT
Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Dietenheim, St. Martinus
Fr, 25.04.		  18.30 Uhr Eucharistiefeier
Sa, 26.04.		  20.00 Uhr Kirchenchor-Konzert
So, 27.04.	 08.45 Uhr Eucharistiefeier
Fr, 02.05.		  18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 04.05.	 10.15 Uhr Feier der Erstkommunion
Mo, 05.05.	 10.00 Uhr Dankmesse

Regglisweiler, St. Johannes
So, 27.04.	 10.15 Uhr Feier der Erstkommunion
Mo, 28.04.	 10.30 Uhr Dankmesse
Di, 29.04.		  18.30 Uhr Eucharistiefeier
So, 04.05.	 10.15 Uhr Wortgottesfeier
Di, 06.05.		  18.30 Uhr Eucharistiefeier

Informationen zu den Gottesdiensten in unserer Seelsorgeeinheit 
finden Sie über die Homepage: www.se-dietenheim-illerrieden.
drs.de

Kirchenchor St. Martinus - Osterkonzert am 26.04.2025
Der Kirchenchor St.Martinus und der Chor Voice Dream e.V. geben 
gemeinsam am Samstag 26. April ein Chorkonzert in der Pfarrkir-
che St. Martinus Dietenheim.
Auf dem Programm stehen die Kantate „Wir danken dir, Gott, wir 
danken dir“ von Johann Sebastian Bach  BWV 29 und die Orches-
termesse in C „Krönungsmesse“ KV 317 von Wolfgang Amadeus 
Mozart.
Die Kantate BWV 29 nimmt unter Bachs Kantaten insofern eine 
Sonderstellung ein, weil sie nicht wie sonst für einen bestimmten 
Sonntag im Kirchenjahr komponiert wurde, sondern für den  Rats-
wechsel des Jahres 1731. Der Ratswechsel fand in Leipzig jedes Jahr 
regelmäßig am Montag nach St. Bartholomäus statt und wurde mit 
einem Festgottesdienst begangen. Die Kantate ist eine der weni-
gen geistlichen Kantaten mit einer einleitenden instrumentalen 
Sinfonia. Diese ist eine Bearbeitung des Preludio aus Bachs Partita 
E-Dur für Violine, BWV 1006. Die Orgel übernimmt den virtuosen 
Solopart, das Orchester hat Begleitfunktion.
Der folgende Eingangschor ist eine großartige Vertonung von 
Psalm 75 Vers2, der der Kantate seinen Namen gibt. „Wir danken 
dir, Gott, wir danken dir und preisen deine Werke.“ Es folgen Arien 
und Rezitative für Tenor, Bass, Sopran und Alt. Abgeschlossen wird 
die Kantate durch den Choral „Sei Lob und Preis mit Ehren“ dessen 
Text die 5. Strophe des Kirchenliedes „Nun lob, mein Seel, den 
Herren“ ist.
Die Krönungsmesse gehört zu den bekanntesten und beliebtesten 
Messvertonungen Mozarts. Sie entstand im Jahr 1779 und wurde 
wahrscheinlich am 4. April im Ostergottesdienst im Salzburger 
Dom uraufgeführt. Sie ist eine sogenannte Missa brevis, also eine 
kurze Messe, die aber durch den Einsatz von Pauken und Trompe-
ten einen feierlichen Charakter erhält. Mozarts Arbeitgeber, der 
damalige Fürstbischof von Salzburg, Hieronymus Franz Josef von 
Colloredo, war nämlich der Ansicht, dass auch ein feierlicher Fest-
gottesdienst mit Chor und Orchester nicht länger als „drei Viertel-
stunden“ dauern sollte. Mozart musste also schauen, dass seine 
Komposition nicht zu viel Zeit in Anspruch nahm. Dennoch gelang 
es ihm eine Musik zu schreiben, die auch heute noch begeistert.

Evangelische Kirchengemeinde
Dietenheim

Wochenspruch für Sonntag Quasimodogeniti – 1. Sonn-
tag nach Ostern, den 27. April 2025
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
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Konfirmanden UNTERRICHT

Mittwoch, den 30. April
16:15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Dietenheim

MÄNNERTREFF
MÄNNERTREFF

kontakt@mens-rocket-and-soul.de
Vorankündigung

Freitag, den 30. Mai 2025 bis Sonntag, den 01.Juni 2025
Pilgern auf dem Jakobsweg in drei Etappen von Bad Grönenbach 
nach Genhofen. Anmeldung wegen Zimmerreservierung unbedingt 
erforderlich!

POSAUNENCHOR

Montag, den 28. April
19:30 Uhr Posaunenchorprobe im Evangelischen Gemeindehaus in 
Dietenheim

Kirchliche VERANSTALTUNGEN

LETZTE HILFE KURS

Einander beistehen am Ende des Lebens 
Das Sterben eines nahestehenden Menschen macht uns als Mit-
menschen oft hilflos. Früher selbstverständliches Wissen zur Ster-
bebegleitung ist schleichend verloren gegangen und damit auch 
das Zutrauen, als Mensch und als Gesellschaft Sterbenden bei-
stehen zu können.
Sterbebegleitung ist auch in Familie und Nachbarschaft möglich 
und nötig: Denn die meisten Menschen möchten zuhause sterben, 
begleitet von vertrauten Menschen.

Im Letzte Hilfe Kurs vermitteln wir Basiswissen zu den Themen 
Sterben, Tod und Trauer und möchten ermutigen, sich den Men-
schen am Ende des Lebens und im Sterben zu zuwenden.

Unser Kurs besteht ausfolgenden Modulen:
Modul 1	 Sterben gehört zum Leben
Modul 2	 Vorsorgen und entscheiden
Modul 3	 Leiden lindern
Modul 4	 Abschied nehmen vom Leben
Kursdauer	(4 Module) 9 bis 13 Uhr mit Pause (Kaffee und Brezeln)
Kurstermin	 Samstag den 03.05.2025
Kursleitung	  Team „Letzte Hilfe Kurs“ der Hospizgruppe Iller-
Weihung

Ort	Kloster Brandenburg, Am Schlossberg 3, 89165 Regglisweiler
Kosten	25 €
Verbindliche Anmeldung unter Tel. 07347-955-0 Kloster Branden-
burg

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten. (1. Petrus 1,3)

Weitere Infos rund um unsere Kirchengemeinde und aktuelle 
Neuigkeiten finden Sie auf unserer Webseite: www.dietenheim-
illerrieden-evangelisch.de

GOTTESDIENST

Sonntag Quasimodogeniti – 1. Sonntag nach Ostern, den 
27. April
10:30 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Dietenheim
mit Pfarrerin Doris Seitz-Kernen

Sonntag Misericordias Domini – 2. Sonntag nach Ostern, 
den 04. Mai
10:30 Uhr Gottesdienst im Bonhoefferhaus in Illerrieden
mit Pfarrer Thomas Breitkreuz

Ökumenische BÜCHEREI

Don-Bosco-Weg 4, 89165 Dietenheim

 
Foto: Ök.Bücherei 

Kinder KIRCHE

Jeden Sonntag:
10:00 Uhr Kindergottesdienst-Livestream der EKD
www.kirchemitkindern-digital.de  
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Evangelischer OberschwabenTag 2025

Kontakt und Adressen:
Evangelisches Pfarramt Dietenheim
Pfarrer Thomas Breitkreuz
Carl-Otto-Straße 1, 89165 Dietenheim
Tel. 07347 7621	|	 Fax 07347 4792
pfarramt.dietenheim@elkw.de
www.dietenheim-illerrieden-evangelisch.de
Evangelische Kirche und Gemeindehaus
Carl-Otto-Straße 3, 89165 Dietenheim
Bonhoefferhaus Illerrieden
Mörikestraße 31, 89186 Illerrieden

FREIWILLIGE FEUERWEHR
www.feuerwehr-illerrieden.de

Abteilung Illerrieden

Feuerwehrübung  

Am Dienstag, den 29. April 2025 findet
um 19:30 Uhr eine Feuerwehrübung der Abteilung Illerrieden statt.

Abteilungskommandant

VEREINSNACHRICHTEN

Sportfreunde Illerrieden

Einladung zur Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung der Sportfreunde Illerrie-
den findet am Freitag, den 16.05.2025 um 19:00 Uhr im Sportheim 
in Illerrieden statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner recht herzlich ein.

Maiwanderung
Die Sportfreunde Illerrieden laden alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner zur diesjährigen Maiwanderung ein. Abmarsch ist um 10 
Uhr am Verkehrsübungsplatz, für Verpflegung ist wie immer 
gesorgt. Kuchenspender/innen können sich gerne bei M. Schuh-
mann, Tel. 33460 melden. Wir freuen uns auf viele Mitwanderer.
Die Vereinsleitung

Abteilung Tennis

Start in die Tennissaison 2025 - Es geht wieder los!
Die Tennisabteilung der Sportfreunde Illerrieden startet voller 
Vorfreude in die neue Sommersaison! Ab sofort sind unsere Plätze 
wieder geöffnet, und wir freuen uns auf viele sportliche, gesellige 
und sonnige Stunden auf der Anlage.

Den offiziellen Auftakt macht unser traditionelles Schleifchentur-
nier am Sonntag, den 04.Mai.2025 ab 10:00 Uhr. Egal ob Ihr Anfän-
ger oder Profi seid - mitspielen kann jeder, der Spaß am Tennis 
hat! Für Verpflegung und gute Stimmung ist natürlich gesorgt.

Auch unsere Mannschaften stehen in den Startlöchern und freuen 
sich auf spannende Begegnungen. Hier die ersten Spieltermine für 
diese Saison:

Damen Aktiv:
11.Mai - 09:00 - Auswärts
Stafflangen 1 - TA Spfr.Illerrieden 1
18.Mai - 09:00 - Heimspiel
TA Spfr.Illerrieden 1 - SV Aßmannshardt Tennis 1994 1

Herren Aktiv:
11.Mai - 09:00 - Heimspiel
TA Spfr.Illerrieden 1 - TA SV Balzheim 1
18.Mai - 09:00 - Auswärts
FC Scheldklingen-Alb 1 - TA Sprf.Illerrieden 1

Herren 50:
17.Mai - 10:00 Uhr - Auswärts
Tennisfreunde Birkenhard 2 - TA Spfr.Illerrieden 1

Wir laden alle Tennisfreunde, Zuschauer und Interessierte herzlich 
ein, die Spiele live zu verfolgen und unsere Mannschaften zu 
unterstützen. Auf eine erfolgreiche Saison 2025! 

Abteilung Badminton

Neuer Badminton Basics Kurs für Grundschüler
Die Abteilung Badminton bietet ab Anfang Mai einen Badminton 
Basics Kurs für Erst- bis Drittklässler an. Der Kurs ist zeitlich 
begrenzt und bis zu den Sommerferien geplant.
Bei Interesse oder Fragen bitte unter 01629232146 melden!
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Auch die Jugendarbeit laufe auf vollen Touren, sodass zeitweise 
die Aufnahme von neuen Kindern bei „Ki-Chor-iki“ gestoppt wer-
den musste.

Besonderes Augenmerk, so Klaus Zimmer, sei in diesem Jahr auf 
das Jubiläum „100 Jahre Chöre Illerrieden“ gerichtet. Aus diesem 
Grund würden die Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder 
anstatt wie üblich bei der Jahreshauptversammlung, bei einem 
Adventsnachmittag am 14.12.2025 vorgenommen.

Mit Bedauern teilte er mit, dass das erste geplante Event dieses 
Jahr, ein Konzert der a-capella-Gruppe „VOX ORANGE“ wegen 
Krankheit kurzfristig abgesagt werden musste, versprach aber, 
dass dafür ein Ersatztermin gesucht würde.

Mit seinem Dank an Vorstandschaft, Beisitzer, Chorleiter, alle Akti-
ven und die Gemeinde Illerrieden endete der Bericht des Vorsit-
zenden.

Die Schriftführerin Rita Stengel berichtete über die Aktivitäten und 
Vorkommnisse des Jahres 2024 und wies nochmals auf kommende 
Veranstaltungen hin.

Die Jugendvertreterin Heike Rueß berichtete über die Aktivitäten 
der Kinderchöre aus dem vergangenen Vereinsjahr und gab einen 
Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen der Kinderchöre.

Birgit Konrad berichtete in Vertretung für den Kassierer Wolfgang 
Zeitler über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins.
Die 2. Vorsitzende, Monika Häberle, verlas den Bericht der Kassen-
prüfer Benita Freisleben und Wolfgang Tyrychter, der dem Kassie-
rer und seiner Vertretung eine hervorragende Kassenführung 
bescheinigte.

Mit dem Dank an die Vorstandschaft auch namens der Gemeinde 
für die gute Zusammenarbeit schlug Bürgermeister Kaiser der Ver-
sammlung die Entlastung per Handzeichen vor. Diese wurde ein-
stimmig erteilt.

Es folgten nun die Wahlen, diese fanden mit allgemeiner Zustim-
mung per Handzeichen statt.

Michael Wasner wurde als Nachfolger für Rita Stengel für 3 Jahre 
zum Schriftführer gewählt.
Birgit Konrad wurde als Nachfolgerin für Wolfgang Zeitler für 1 Jahr 
zur Kassiererin gewählt.
Madita Mayer wurde als Nachfolgerin für Heike Ruess für 3 Jahre 
zur Jugendleiterin gewählt.
Rita Stengel wurde als Nachfolgerin für Brigitta Jäger für 3 Jahre 
zur Beisitzerin gewählt.
Annika Lambacher wurde als Nachfolgerin für Birgit Konrad für 3 
Jahre zur Beisitzerin gewählt.
Claudia Groß und Nina Keller wurden als amtierende Beisitzerin-
nen wieder für 3 Jahre gewählt.
Benita Freisleben und Wolfgang Tyrychter wurden als amtierende 
Kassenprüfer ebenfalls für weitere 3 Jahre gewählt.

Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Amtierende und neu gewählte Vorstandsmitglieder 
Foto: Chöre Illerrieden 

Plakat Badminton Basics Kurs � Foto: Sofia Baur 

Chöre Illerrieden

Rückblick 96. Jahreshauptversammlung am 17. April 2025
Vor 37 Anwesenden eröffnete der 1. Vorsitzende Klaus Zimmer die 
Versammlung.

Nach der Begrüßung sang der Chor „Singing Generation“ zum 
Gedenken der im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglie-
der das Lied „Meine Zeit“.

In seinem Bericht gab der 1.Vorsitzende Klaus Zimmer zunächst 
einen Überblick über die bestehenden Chöre und die aktuellen 
Mitgliederzahlen.
Die Chöre Illerrieden bestehen aus drei Chören, dem Erwachse-
nenchor „Singing Generation“ sowie dem Kinderchor „Singing 
Future“ und dem Sing- und Spielkreis der Vorschulkinder „Ki-chor-
iki“.

Zum 02.01.2025 hat der Verein insgesamt 219 Mitglieder, davon sind 
114 passive und 105 aktive Mitglieder. Die Aktiven setzen sich wie-
derum zusammen aus 52 Erwachsenen und 53 Kindern.

Er wies auf die vielen Aktivitäten des letzten Jahres hin und 
betonte, dass wir in Markus Romes einen Chorleiter gefunden 
haben, der voll zu unserem Verein steht und mit dem wir uns nach 
anfänglichen unterschiedlichen Meinungen jetzt „auf einer Wel-
lenlänge“ befinden und die „Singing Generation nun im „Ein- und 
Gleichklang läuft“.
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Um 20.30 Uhr endete die harmonisch verlaufene Versammlung.

Die Vereinsleitung

Vorankündigung Kindermusical

Gemeinsam sind wir stark!
Das Bunte Bande-Musical
Von Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder

Vorverkauf  unter 07306 2382

Foto: Chöre Illerrieden 

Schützenverein Hubertus Illerrieden

Zur Information:
Neuigkeiten und Information findet Ihr auch auf unserer Home-
page: https:hubertus-illerrieden.de unter Start und/oder Doku-
mente

Einladung zum 1. Mai 2025

Auch wenn wir dieses Jahr auch nicht selber mit auf Wanderschaft 
gehen, freuen wir uns auf all jene, die Ihren Weg am Schützenheim 
vorbei führen, bei uns beenden oder starten lassen wollen. Aber 
egal ob Ihr wandert, spazierend oder auch den Weg mit dem Auto 
zu uns findet, würden wir euch sehr gerne mit Weißwürsten und 
etwas vom Grill begrüßen und verwöhnen wollen.
Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen für den süßen Zahn.
Deswegen dürft Ihr alle sehr gerne am 01.05.25 ab 10.00 Uhr zu uns 
kommen und euch für den restlichen oder schon gelaufenem Weg 
eine Stärkung zu holen.

Tag der offenen Tür

Wir möchten als Tag der offenen Tür den Sonntag, 25.05.2025 von 
09:30 - 17:00 Uhr nutzen um euch unser
gesamtes Spektrum vorzustellen.
Natürlich kann von Bogen, Lasergewehr, Luftpistole, Luftgewehr, 
Zimmerstutzen und verschiedene Kleinkaliber- und
Großkaliberpistolen und Gewehren alles ausprobiert werden.

Weitere Infos folgen

Die Vereinsleitung

Schützenverein Wendelinus Wangen

Maiwanderung Schützenverein "Wendelinus Wangen" 
2025
Alle Mitglieder und Freunde des Schützenvereins sowie des Man-
dolinenclubs Wangen sind herzlich zu unserer Maiwanderung am 
Donnerstag, 1. Mai 2025 eingeladen. Wir treffen uns um 9.30 Uhr 
am Schützenheim Wangen zum gemeinsamen Abmarsch. Es folgt 
eine kleinere Maientour in die Umgebung mit  Pauseneinkehr und 
Rückmarsch zum Schützenheim. Ab 12.00 Uhr gibt es am Schützen-
heim Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Wer nicht mitwandern 
möchte oder nicht kann, ist dennoch zum Mittagessen und einem 
anschließenden gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen herzlich willkommen.

Die Vereinsleitung

BUND Illerrieden  FREUNDE DER ERDE

 Jahreshauptversammlung 2025
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir Sie 
am Dienstag, den 29.04.2025 um 19:30 Uhr herzlich in die Ring-
straße 34 in Dorndorf ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung der Vorstandsmitglieder
6. Anträge
7. Sonstiges

Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung müssen min-
destens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vor-
stand in schriftlicher Form vorliegen.

Für den Vorstand: Lukas Brannath und Susanne Bronner-Brannath

VERANSTALTUNGEN AUSSERHALB

Männergesangverein Cäcilia Schnürpflingen
Einladung Konzertabend

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

der Männerchor Cäcilia Schnürpflingen e.V. veranstaltet
am Samstag, 26.04.2025, 20:00 Uhr sein 38. Frühjahrskonzert
in der Weihungstalhalle in Schnürpflingen

Gastchor ist der Gesangverein Liederkranz Oberholzheim e.V.. Aus 
unserer Gemeinde wirken mit, die Holzstockspatzen, der Kirchen-
chor und unser Männerchor. Sie alle werden ihr Bestes geben um 
Sie mit schönen Liedern gut zu unterhalten. Einlass ist bereits um 
18:30 Uhr, somit haben Sie die Möglichkeit neben dem üblichen 
Speisenangebot unsere bekannten Bratwürste mit Kartoffelsalat
zu genießen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diesen Service nur 
vor dem Konzert bieten können.

Alle Sängerinnen und Sänger mit ihren Chorleitern laden Sie 
freundlich zu diesem Konzertabend ein. Sie freuen sich auf ihren 
Besuch und heißen Sie in Schnürpflingen herzlich willkommen.

Die Vorstandschaft
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Kulturstadel Hüttisheim
Michael Altinger- Sa. 26.04.2025, 20 Uhr
Die letzte Tasse Testosteron - Kabarett
Einlass: 19 Uhr, Eintritt: 24,00 €
Weitere Infos und Ticketreservierung unter
www.kv-huettisheim.de

 
Foto: Chor Dietenheim 
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